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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Verwahrentgelte in den Kommunen 2020 und 2021

Die Gemeinden, Städte, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften sowie Zweckverbände der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung haben zur Absicherung ihrer Liquidität die entsprechen-
den Mittel sicherzustellen. Diese notwendigen Finanzmittel und weitere, nicht benötigte Mittel werden man-
gels alternativer Anlagemöglichkeiten bei den Hausbanken auf entsprechenden Konten verwahrt.
Darüber hinaus verfügen die Gemeinden, Städte und Landkreise über entsprechende Haushaltsmittel aus 
den Vorjahren, sofern bei investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste gebildet 
wurden.
Aus diesen kurzfristigen Geldanlagen erhalten die Gemeinden, Städte, Landkreise, Verwaltungsgemein-
schaften sowie Zweckverbände der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung auf-
grund der Niedrigzinsphase keine Erträge. Vielmehr kann die Summe dieser Mittel unter Umständen groß 
genug sein, dass die Banken ein sogenanntes Verwahrentgelt erheben, welches landläufig als Strafzinsen 
bezeichnet wird.
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, Städte, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften sowie Zweck-
verbände der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung unterliegen der Rechtsauf-
sicht des Landes.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3352 vom 25. Mai 
2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. Juli 2022 beantwortet:

1. Welche Gemeinden, Städte, Landkreise und Verwaltungsgemeinschaften haben nach Kenntnis der Lan-
desregierung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Verwahrentgelte bei Banken und Sparkassen zah-
len müssen (bitte Einzelaufstellung nach Gemeinden, Städten, Landkreisen, Verwaltungsgemeinschaf-
ten sowie Zweckverbänden der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung sowie 
Haushaltsjahren)?

2. Wie hoch waren nach Kenntnis der Landesregierung in den in Frage 1 nachgefragten Fällen die zu zah-
lenden Verwahrentgelte (bitte Einzelaufstellung nach Gemeinden, Städten, Landkreisen, Verwaltungs-
gemeinschaften sowie Zweckverbänden der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseiti-
gung sowie Haushaltsjahren)?

3. Wie hoch waren nach Kenntnis der Landesregierung in den in Frage 1 nachgefragten Fällen die Geld-
einlagen (bitte Einzelaufstellung nach Gemeinden, Städten, Landkreisen, Verwaltungsgemeinschaften 
sowie Zweckverbänden der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung sowie Haus-
haltsjahren)?

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bilay (DIE LINKE)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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Antwort zu den Fragen 1 bis 3:
Verwahrentgelte oder auch Negativzinsen werden statistisch nicht erfasst. Sie werden in der kommuna-
len Haushaltssystematik nicht gesondert ausgewiesen, sondern entweder als Ausgaben in der Unter-
gruppe 658 "sonstige Geschäftsausgaben" verbucht oder von den Einnahmen in der Untergruppe 207 
"Zinseinnahmen von Kreditinstituten" rot abgesetzt. Welche Art der Verbuchung dabei vorgenommen 
wird, hängt auch von der konkreten Vertragsgestaltung ab. Die vorgenannten Untergruppen umfassen 
neben den Verwahrentgelten oder Negativzinsen auch andere dort zu verbuchende Zahlungen, so dass 
die in den Fragen 1 bis 3 nachgefragten Angaben grundsätzlich weder aus den Haushaltsplänen noch 
aus den Jahresrechnungen konkret ersichtlich sind. 

Die Rechtsaufsichtsbehörden haben nach Prüfung der ihnen vorliegenden Haushaltsunterlagen nur in 
wenigen Fällen eindeutig den Ausweis von Verwahrentgelten feststellen können. Dies betrifft auch die 
Zuordnung von Verwahrgeldern zu konkreten Geldanlagen. In der als Anlage beigefügten Tabelle sind 
die Angaben zusammengefasst, welche von den Rechtsaufsichtsbehörden eindeutig anhand der vorlie-
genden Unterlagen zugeordnet werden konnten.

4. Mit welcher Begründung wurden nach Kenntnis der Landesregierung in den in Frage 1 nachgefragten 
Fällen Finanzmittelbestände aufgebaut, die ein Verwahrentgelt nach sich gezogen haben? Inwieweit war 
es nach Kenntnis der Landesregierung den betroffenen Gemeinden, Städten und Landkreisen im Rah-
men des Finanzmittelmanagements nicht möglich, die Bestände abzubauen und Verwahrentgelte zu 
vermeiden (bitte Einzelaufstellung nach Gemeinden, Städten, Landkreisen, Verwaltungsgemeinschaf-
ten sowie Zweckverbänden der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Müllbeseitigung sowie 
Haushaltsjahren)?

Antwort:
Begründungen für den Auf- und Abbau der in der Antwort zu den Fragen 1 bis 3 angegebenen Finanz-
mittelbestände waren den den Rechtsaufsichtsbehörden vorliegenden Haushaltsunterlagen nicht zu 
entnehmen. 

Für eine Informationsbeschaffung über die bei den Rechtsaufsichtbehörden vorliegenden Informationen 
hinaus besteht für die Landesregierung kein Raum.

Maier 
Minister
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